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Titel: Erstattung von unionsrechtlich auferlegten Abgaben und 
Geldbußen durch Mitgliedstaaten 

 

Der Fachbereich Europa ist um eine unionsrechtliche Bewertung für den hypothetischen Fall ge-
beten worden, dass eine unmittelbar durch einen Unionsrechtsakt einem Unternehmen auferlegte 
Abgabe oder Geldbuße mit sanktionierendem Charakter dem betroffenen Unternehmen durch ei-
nen Mitgliedstaat erstattet wird. 

Im Hinblick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sind insoweit zwei 
Rechtsfolgen hervorzuheben: Zum einen dürfte eine solche Erstattung beihilferechtliche Prob-
leme aufwerfen (Ziff. 1), zum anderen stellt sich die Frage, ob der Mitgliedstaat zugleich gegen 
den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit verstoßen könnte (Ziff. 2). 

1. Beihilferechtliche Begünstigung durch Übernahme von Kosten 

Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sieht ein 
grundsätzliches Verbot mitgliedstaatlicher Beihilfen vor. Der Tatbestand der Beihilfe setzt vo-
raus, dass einem Unternehmen durch eine dem Staat zurechenbare Maßnahme eine aus staatli-
chen Mitteln finanzierte Begünstigung gewährt wird, die selektiv bestimmten Unternehmen oder 
Produktionszweigen zukommt und sich auf den Wettbewerb sowie den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten auswirkt.1 

Als Begünstigung im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV gilt dabei auch jede Form der Verringerung 
von Belastungen eines Unternehmens.2 Nach der unionsgerichtlichen Rechtsprechung, sind sol-

                                     

1 Vgl. Rn. 5 der Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Beihilfe-Bekanntmachung), ABl. C 262, 
19. Juli 2016, S. 1. Die Beihilfe-Bekanntmachung fasst aber insoweit nur die Rechtsprechung der Unionsgerichte 
zur Definition in Art. 107 Abs. 1 AEUV zusammen, siehe etwa EuGH, Urteil vom 24. Juli 2003, Rs. C-280/00, 
Altmark Trans, Rn. 75. 

2 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 17. November 2022, verb. Rs. C-331/20 P und C-343/20 P, Volotea/Kommission, 
Rn. 104; Urteil vom 3. März 2005, Rs. C-172/03, Heiser, Rn. 36; auch Rn. 68 Beihilfe-Bekanntmachung (Fn. 1). 
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che Belastungen auch Kosten, die Unternehmen auf Grund von Pflichten aus einem für sie gel-
tenden Unionsrechtsakt zu tragen haben.3 Die bisher entschiedenen Fälle betreffen dabei keine 
unmittelbar durch das Unionsrecht auferlegten Zahlungspflichten, sondern nur mit der Umset-
zung verbundene Kosten. Grund hierfür dürfte auch sein, dass Sanktionen für die Nichtbefolgung 
von Unionsrecht – mit einigen Ausnahmen4 – im Rahmen der auch in Art. 291 Abs. 1 AEUV her-
vorgehobenen mitgliedstaatlichen Durchführung regelmäßig durch das nationale Recht festgelegt 
werden.5 Ob die Rechtsprechung zu mittelbaren Kosten aus unionsrechtlichen Pflichten auf un-
mittelbare unionsrechtliche Zahlungspflichten übertragbar ist und ob die weiteren Tatbestands-
merkmale der Beihilfe in einer konkreten Konstellation vorlägen, könnte nur der EuGH abschlie-
ßend entscheiden. Grundsätzlich dürfte aber bei einer mitgliedstaatlichen Übernahme auch hier 
im Sinne eines Erst-recht-Schlusses von einer Begünstigung auszugehen sein. 

Unionsrechtswidrig sind Beihilfen gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV nur, „[s]oweit in den Verträgen 
nichts anderes bestimmt ist“, sodass im Einzelfall eine Rechtfertigung unter Art. 107 Abs. 2 oder 
Abs. 3 AEUV in Frage kommt. Eine Rechtfertigung für die hypothetische Erstattung unionsrecht-
lich auferlegten Abgaben und Geldbußen ist grundsätzlich nicht ersichtlich, eine abschließende 
Beurteilung kann aber nur in einem konkreten Verfahren durch die Europäische Kommission 
und – wo deren Ermessen und Beurteilungsspielräume der gerichtlichen Kontrolle unterliegen – 
durch die Unionsgerichte erfolgen. 

2. Verletzung des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit 

Mitgliedstaaten sind sich untereinander und der Union gegenüber gemäß Art. 4 Abs. 3 des Ver-
trages über die Europäische Union (EUV) zur loyalen Zusammenarbeit verpflichtet. Dieser 

                                     

3 Vgl. EuG, Urteil vom 25. März 2015, Rs. T-538/11, Belgien/Kommission, Rn. 76, bezüglich den Kosten für ein 
nach Verordnung (EG) Nr. 999/2001 erforderliches TSE- und BSE-Überwachungsprogramm; diese Feststellung 
explizit im Rechtsmittel bestätigend EuGH, Urteil vom 30. Juni 2016, Rs. C-270/15 P, Belgien/Kommission, 
Rn. 35 f.; bestätigt in EuGH, Urteil vom 27. Januar 2022, Rs. C-238/20, Sātiņi-S, Rn. 42; siehe insgesamt auch 
Bartosch, EU-Beihilfenrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 107 Abs. 1 AEUV, Rn. 131. 

4 Vor allem Geldbuße zur Durchsetzung der kartellrechtlichen Bestimmungen in Art. 101, 102 AEUV, vgl. Art. 23 
der  Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 
und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (Kartellverfahrens-VO), ABl. L 1, 4. Januar 2003, S. 1; 
sowie wettbewerbsrechtliche Regelungen wie Art. 30 Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Ände-
rung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte), ABl. 265, 12. Oktober 
2022, S. 1. Eine neuere Entwicklung sind sanktionierende Abgaben im Regulierungsrecht, etwa Art. 8 Verord-
nung (EU) 2019/631 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Festsetzung von CO2-
Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011, ABl. L 111, 25. April 2019, S. 13 (konsolidierte Fas-
sung vom 3. Dezember 2023). 

5 Vgl. etwa Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, 9. Aufl. 2018, Rn. 1058; Franzius, in: Pech-
stein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 4 EUV, Rn. 118. Solche durch die Mitgliedstaa-
ten für die Verletzung von Unionsrecht vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und ab-
schreckend sein, vgl. EuGH, Urteil vom 7. Dezember 2000, Rs. C-213/99, de Andrade, Rn. 19. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R0631-20231203&qid=1704965970162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R0631-20231203&qid=1704965970162
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Grundsatz umfasst nach ständiger Rechtsprechung die Pflicht, dem Unionsrecht praktische Wirk-
samkeit einzuräumen.6 Würde ein unmittelbar wirksamer Unionsrechtsakt – wie von der Frage 
des Auftraggebers vorausgesetzt – eine Pflicht zur Zahlung einer Geldbuße oder Abgabe mit sank-
tionierendem Charakter vorsehen, ließe sich argumentieren, dass das Ziel dieser Sanktionierung 
durch die Erstattung der entsprechenden Beträge umgangen würde. 

Die praktische Wirksamkeit des Unionsrechtes ist auch mit der Pflicht mitgliedstaatlichen Ge-
richte verbunden, nationale Vorschriften im Sinne des Vorrangs des Unionsrechts unangewendet 
zu lassen, soweit sie zu einem unionsrechtswidrigen Ergebnis führen würden.7 Der Argumenta-
tion einer Umgehung des Unionsrechts durch eine solche Erstattung weiter folgend, wären ent-
sprechend nationale Gerichte – gegebenenfalls nach eine Vorlage nach Art. 267 AEUV an den 
EuGH zur Auslegung des Art. 4 Abs. 3 EUV – verpflichtet, die nationalen Vorschriften über eine 
solche Erstattung nicht anzuwenden.8 Solche hypothetischen Erstattungen könnten – dieses Ver-
ständnis weiterverfolgend – außerdem Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens9 nach 
Art. 258 AEUV gegen den auszahlenden Mitgliedstaat sein. In beiden Fällen kann aber allein der 
EuGH abschließend über die Auslegung des Unionsprimärrechts entscheiden. 
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6 Früh EuGH, Urteil vom 13. Februar 1969, Rs. 14/68, Walt Wilhelm u.a./Bundeskartellamt, Rn. 6; Urteil vom 
16. November 1977, Rs. 13/77, INNO/ATAB, Rn. 30 f. (bzw. Rn. 30/35 der deutschen Fassung); ständige Recht-
sprechung, vgl. nur EuGH, Urteil vom 19. Juni 1990, Rs. C-213/89, The Queen/Secretary of State for Transport, 
ex parte Factortame (Factortame I), Rn. 20; Urteil vom 24. Oktober 2018, Rs. C-234/17, XC u.a., Rn. 44; vgl. dazu 
nur Schill/Krenn, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL 2023, Art. 4 EUV, 
Rn. 77; Franzius, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 2. Aufl. 2023, Art. 4  EUV, Rn. 109; Le-
naerts/van Nuffel, European Union Law, 3. Aufl. 2011, Rn. 7-048. 

7 Früh EuGH, Urteil vom 9. März 1978, Rs. 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal 
(Simmenthal II), Rn. 24; ständige Rechtsprechung, vgl. nur EuGH, Urteil vom 5. Juli 2023, Rs. C-204/21, Kom-
mission/Polen (Indépendance et vie privée des juges), Rn. 228; siehe zusammenfassend Lenaerts/van Nuffel, 
European Union Law, 3. Aufl. 2011, Rn. 21-011. 

8 Gewisse Parallelen haben außerdem Fälle, in denen der EuGH die Mitgliedstaaten nach dem – ebenfalls aus 
Art. 4 Abs. 3 EUV folgenden – Effektivitätsgrundsatz verpflichtet gesehen hat, die Rückforderung unionsrechts-
widrige Beihilfen nicht durch das nationale Recht unmöglich zu machen, etwa EuGH, Urteil vom 20. März 
1997, Rs. C-24/95, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland, Rn. 24; Urteil vom 21. März 1990, Rs. 142/87, Bel-
gien/Kommission, Rn. 61; dazu Ludwigs, in: Dauses/Ludwigs, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 59. EL 2023, 
Rn. 383 ff. Auch hier begrenzt das Unionsinteresse an der praktischen Wirksamkeit des Unionsrechts die Ver-
fahrensautonomie der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Zahlung von Geldern an nationale Unternehmen.  

9 Vgl. zur Verbindlichkeit des Art. 4 Abs. 3 EUV nur Kahl, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 4 
EUV, Rn. 106; Hatje, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo, EU-Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 4 EUV, Rn. 27. 
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